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Informationsblatt zur Tariferhöhung 01.01.2020 
 
 

Erhöhung der Entgelttabelle 

Die Tabellenentgelte der Tarifbeschäftigten in den Entgeltgruppen 1 bis 15 werden zum 1. 

Januar 2020 wie folgt erhöht: 

 

- in der Stufe 1 (EG 2 bis EG 15) um einen Festbetrag von 90 €, sofern die Erhöhung der 

monatlichen Tabellenentgelte um 4,3 % hinter diesem Mindestbetrag zurückbleibt 

(nach o. a. Abstimmung zu den Entgelttabellen wird der Mindestbetrag auch für die 

Stufe 1 übernommen), 

- in den Stufen 2 bis 6 (EG 1 bis EG 15) um einen Festbetrag von 90 €, sofern die 

Erhöhung der monatlichen Tabellenentgelte um 3,12 % hinter diesem Mindestbetrag 

zurückbleibt. 

Erhöhung in der individuellen Endstufe  

Die Tabellenentgelte der Beschäftigten in einer individuellen Zwischen- bzw. Endstufe gemäß 

§ 6 Abs. 4 Satz 1 und § 7 Abs. 2 TVÜ-Länder bzw. nach § 8 Abs. 3 TVÜ- Länder werden zum 1. 

Januar 2020 um einen Festbetrag von 90 € erhöht, sofern die Erhöhung der monatlichen 

Tabellenentgelte um 3,12 % hinter diesem Mindestbetrag zurückbleibt. 

 

Teilzeitbeschäftigte  

Bei Teilzeitbeschäftigten bildet nicht das Teilzeitentgelt, sondern der dem Teilzeitentgelt 

zugrunde liegende Vollzeitbezug die Bemessungsgrundlage für die vorgenannte Anhebung. 

Bei einer Teilzeitbeschäftigung wird der Entgeltwert/Teilzeit auf das Entgelt eines 

Vollbeschäftigten hochgerechnet und dann um 3,12  % erhöht. Anschließend wird das 

danach ermittelte Tabellenentgelt eines Vollbeschäftigten wieder auf den geltenden 

Teilzeitquotienten heruntergerechnet. 

 

Sondertabellen E2Ü, E13Ü, E15Ü 

Die Beträge der Entgeltgruppen 2 Ü, 13 Ü und 15 Ü (§ 19 Abs. 1 bis 3 TVÜ-Länder) werden ab 

1. Januar 2020 um 3,12 %, mindestens aber um 90,00 € erhöht. 

 

E2Ü ab 01.01.2020: 

 
E13Ü ab 01.01.2020: 

 



   

 
E15Ü ab 01.01.2020: 

 
 

 

Erhöhung der Ausbildungsvergütungen ab 01.01.2019 

Die monatlichen Ausbildungsentgelte der Auszubildenden nach dem TVA-L BBiG werden ab 

1. Januar 2020 um einen Festbetrag von 50,00 € erhöht. 

 

Im ersten Ausbildungsjahr (TVA-L BBiG)   1.036,82 € 

im zweiten Ausbildungsjahr (TVA-L BBiG)              1.090,96 € 

im dritten Ausbildungsjahr (TVA-L BBiG)              1.140,61 € 

im vierten Ausbildungsjahr (TVA-L BBiG)              1.209,51 € 

 

Die Entgelte der Auszubildenden zum Waldarbeiter (WL1AR) erhöhen sich ebenfalls um 

50,00 € ab 01.01.2020: 

 

Ausbildungsjahr Entgelt 

1. Ausbildungsjahr 1.036,82 € 

2. Ausbildungsjahr 1.090,96 € 

3. Ausbildungsjahr 1.140,61 € 

 

 

 

Erhöhung der Praktikantenentgelte  

Die Tarifentgelte der Praktikantinnen und Praktikanten nach dem TV Prakt-L wurden ab 1. 

Januar 2019 um einen Festbetrag von 50,00 € erhöht: 

 

PR10, PR 11                  1.853,54 € 

PR17, PR 12   1.628,26 € 

PR 15, PR 24 1.571,31 € 

 

Fahrertabellen 

Für Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer im Geltungsbereich des Pkw-Fahrer-TV-L 

(Vergütungsarten FA4* und FE4*) ergeben sich für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 

2020 folgende maßgebliche Pauschalentgelte: 



   

 

 
 
 
 
Erhöhung TV-Forst 
 
Die Tabellenentgelte in werden wie folgt erhöht: 
 
Anhebung der Stufe 1 um 4,3 Prozent, mindestens jedoch um 90 Euro und Anhebung der 
Stufen 2 bis 6 um 3,12 Prozent, mindestens jedoch um 90 Euro 
 



   

 
 

 

 

Zeitzuschläge und Stundenwerte, die sich aus dem Tabellenentgelt berechnen 

Hier ist zu beachten, dass die Erhöhung nur auf Zeitzuschläge anzuwenden ist, welche ab 

Januar 2020 erdient wurden. Zeitzuschläge, welche im Januar/Februar 2020 zur Zahlung 

fällig werden, sind noch vor der Tariferhöhung erdient worden und damit in Höhe der bisher 

geltenden Werte zu zahlen. Die jeweiligen Zeitzuschläge/Stundenwerte sind der Tarifinfo des 

Tarifreferats bzw. dem TV-L zu entnehmen. 

 

Erschwerniszuschläge nach § 19 TV-L  

Für Erschwerniszuschläge nach § 19 TV-L wurde die Bemessungsgrundlage ab 01.01.2019 

um 3,2% von 7,86 € auf 8,11 € erhöht. Die Bemessungsgrundlage erhöht sich gemäß Nr. I. 6. 

Satz 1 Buchst. b der Tarifeinigung vom 2. März 2019 ab 1. Januar 2020 um 3,2 % auf 8,37 €. 

Hieraus leiten sich die nachfolgenden Lohnzuschläge (Einmalzahlungsschlüssel 821* u. 

851*) ab: 

 

Zuschlagsgruppe 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

(5% Einmalzahlungsschlüssel Betrag bisher Betrag ab 

01.01.2020 

(5%) 8211 / 85101 0,41 Euro 0,42 Euro 

(6%) 8212 / 85102 0,49 Euro 0,50 Euro 

(8%) 8213 / 85103 0,65 Euro 0,67 Euro 

(10%) 8214 / 85104 0,81 Euro 0,84 Euro 

(12%) 8215 / 85105 0,97 Euro 1,00 Euro 

(14%) 8216 / 85106 1,14 Euro 1,17 Euro 

(16%) 8217 / 85107 1,30 Euro 1,34 Euro 

(20%) 8218 / 85108 1,62 Euro 1,67 Euro 

(25%) 8219 / 85109 2,03 Euro 2,09 Euro 

(31%) 82110 / 85110 2,51 Euro 2,59 Euro 

 



   

Hier ist aber auch zu beachten, dass die Erhöhung nur auf Erschwerniszuschläge 

anzuwenden ist, welche ab Januar 2020 erdient wurden. Erschwerniszuschläge, welche im 

Januar/Februar 2020 zur Zahlung fällig werden, sind noch vor der Tariferhöhung erdient 

worden und damit in Höhe der bisher geltenden Werte zu zahlen. 

 

Erhöhung/Kürzung von Zulagen/Besitzstandszulagen, die nach TV-L/TVÜ-L zu zahlen 

sind 

Zulagen (BAT/MTArb) wurden ab 01.11.2006 als Besitzstandszulage weitergezahlt. Die 

nachfolgenden Zulagen (Aufzählung ist abschließend) sollen aufgrund besonderer tariflicher 

Regelung an allgemeinen Tariferhöhungen teilnehmen. Sie werden daher auch (maschinell) 

zum 01.01.2020 erhöht: 

 

Zulagenbezeichnung ZULSCHL Betrag 

bisher 

Betrag ab 

01.01.2019 

Bewährungszulage Schreibdienst 302 148,61 153,37 

Vergütungsgruppenzulagen    

BAT 5a oder b – 10% 300 188,62 194,66 

BAT 2a – 8% 308 231,66 239,07 

BAT 4b – 7,5% 316 159,97 165,09 

BAT 4b – 6%        317 127,99 132,09 

BAT 5a – 7,5% 319 141,46 145,99 

BAT 5b – 5% 323 84,42 87,12 

 

Entgeltgruppenzulagen 

Die Höhe der Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung zum TV-L ist in 

Abschnitt I der Anlage F zum TV-L ausgewiesen. Sie wurden ab 01.01.2019 ebenfalls um 

3,01 % erhöht: 

 

 

Zulagenschlüssel 

Nr. der  

Entgeltgruppen- 

zulage 

 

Betrag bisher 

 

Betrag ab 

01.01.2020 

289 1 159,14 € 164,11 € 

290 2 150,11 € 154,79 € 

291 3 139,23 € 143,57 € 

292 4 131,33 € 135,43 € 

293 5 127,32 € 131,29 € 

294 6 124,16 € 128,03 € 

295 7 112,57 € 112,57 € 

296 8 111,75 € 115,24 € 



   

297 9 98,50 € 101,57 € 

298 10 85,13 € 85,13 € 

299 11 58,78 € 60,61 € 

280 12 105,43 € 105,43 € SED 

281 13 84,34 € 84,34 € SED 

282 14 52,72 € 52,72 € 

 

Die rot markierten Zulagen fallen zum 01.01.20 aufgrund der neuen S-Tabelle weg. Die 
maschinelle Umsetzung erfolgt voraussichtlich im März oder April 2020. Eine maschinelle 
Erhöhung dieser Zulagen erfolgt nicht. Sie werden ohne Erhöhung bis zur Einführung der S-
Tabelle weitergezahlt. 
 

Vorarbeiterzulage  

Die Vorarbeiterzulagen nach Vormerkung Nr. 8 zu Teil III der Entgeltordnung werden 

angehoben 

 

-  nach Anlage F zum TV-L ab 01.01.2019 von 164,36 € auf 169,49 € (Zulagenschl. 811) 

-  nach Anlage F zum TV-L ab 01.01.2019 von 281,35 € auf 290,13 € (Zulagenschl. 810) 

 

Kinderbesitzstand 

Die maschinell errechnete Besitzstandszulage von zuvor 119,90 €  pro Kind wird ab 

01.01.2020 um 3,2 % auf 123,74 € erhöht.  

Sofern bisher auch Anspruch auf einen Kindererhöhungsbetrag bestand 

(Kindererhöhungsbeträge wurden unter bestimmten Voraussetzungen an die bisherigen 

Angestellten der Vergütungsgruppen X bis VIII sowie Kr. I und Kr. II BAT und die bisherigen 

Arbeiterinnen/Arbeiter der Lohngruppen 1 bis 4 MTArb gezahlt), wird zunächst der 

Kindererhöhungsbetrag der bisherigen Besitzstandszulage zugerechnet und dann der 

Gesamtbetrag um 3,2 v. H. erhöht. Die Einbeziehung auch des Kindererhöhungsbetrages in 

die Dynamisierung ergibt sich aus § 11 Abs. 2 Satz 2 TVÜ-Länder. 

Letzter Stand der Erhöhungsbeträge für Kinder war der Tarifabschluss 2004. Der dortige 

Stand war um die Tariferhöhungen 2008 (2,9%), 2009 (3,0%), 2010 (1,2%), 2011 (1,5%), 

2012 (1,9%), 2013 (2,65%), 2014 (2,95%), 2015 (2,10%), 2016 (2,45%), 2017 (2,2%), 2018 

(2,35%), 2019 (3,2%)  zu erhöhen.  

  

ursprünglicher Betrag:  1.Kind 5,11 €              ab 2018 auf 6,57 €, ab 2019 auf 6,78 €, ab 

2020 auf 7,00 € 

weitere Kinder: 

25,56 €  (VGr. X, IXb, Kr. I, LGr. 1, 1a, 2) ab 2018 auf 32,79 €, ab 2019 auf 33,84 €, ab 

2020 auf 34,92 € 

20,45 €        (VGr. IXa, Kr. II, LGr. 2a, 3, 3a) ab 2018 auf 26,22 €, ab 2019 auf 27,06 €, ab 

2020 auf 27,93 € 

15,34 €          (VGr. VIII, LGr. 4)              ab 2018 auf 19,68 €, ab 2019 auf 20,31 €, ab 

2020 auf 20,96 € 

 



   

Die Kinderbesitzstandszulagen nach § 7 TVÜ-Forst wurden ab 01.01.2019 ebenfalls um 3,2 % 

erhöht:  

Kinderbesitzstand = 123,74 € (vorher 119,90 €) 

Kindererhöhungsbetrag ab dem 2. Kind = 15,73 € (vorher 15,24 €) 

 

Sonderlisten für ggf. manuell zu erhöhende Zulagen 

Personalfälle mit Zulagen, die betragsmäßig nicht im Programm hinterlegt, sondern in ihrer 

Höhe frei eingebbar sind, wurden dem Sachgebiet C4 per Excel-Tabelle zwecks Überprüfung, 

ob eine manuelle Erhöhung zu erfolgen hat,  zur Verfügung gestellt.  

 

Sozial- und Erziehungsdienst 

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst wurde in der Tarifrunde 2019 mit der 

Anlage G zum TV-L eine eigenständige Entgelttabelle auf Basis der bei der VKA am 31. 

Dezember 2018 geltenden Beträge vereinbart (vgl. Nr. II. 3. Satz 1 und Anhang 3 zur 

Tarifeinigung vom 2. März 2019). Diese neue sog. S-Tabelle tritt zum 1. Januar 2020 mit den 

linearen Erhöhungen aus 2019 und für 2020 in Kraft. Die maschinelle Umsetzung erfolgt 

voraussichtlich im März oder April 2020. 

 
Text auf der Gehaltsmitteilung 
Auf den Gehaltsmitteilungen der Beschäftigten mit Lohnarten 03, 33, 04, 07, 08, 16, 17, 19 
und 20 wird für den Abrechnungsmonat Januar folgender Hinweistext ausgebracht:  
 
TARIFERHÖHUNG ZUM 01.01.2020 ENTHALTEN 
 
 


